















Förderung von Yoga-Kursen





Qualifikation Yogalehrende SKA und Mitglied im Verband der Yogalehrenden im Kneipp-Bund








Sehr geehrte Damen und Herren,





in Ihrem Schreiben vom (Datum) teilen Sie mir, (Name) mit, dass ich als YogalehrerIn für einen von der Krankenkasse bezuschussten (Primär-) Präventionskurs nicht die notwendige Qualifikation vorweisen kann.





Mit diesem Schreiben möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine YogalehrerInnenaus-bildung an der Sebastian-Kneipp-Akademie insgesamt 4 Jahre* (und zwar von bis) gedauert 


hat und ich die Ausbildung ordnungsgemäß und erfolgreich mit (Unterrichtseinheiten angeben) abgeschlossen habe. 


Die Ausbildungsinhalte und mein Abschluss-Zertifikat (Yogalehrerin SKA – verschiedene Stilrichtungen oder YogalehrerIn SKA i.d. Trad. B.K.S. Iyengar bzw. Yogasana)** füge ich in 


der Anlage bei. Während dieser Zeit wurde ich umfassend auf die Planung von Yoga-Kurs- stunden und das Durchführen von Yogakursen vorbereitet.


 


Ferner wurde ich auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen (beispielsweise - Kinder und Jugendliche, Frauen, Menschen mit Bewegungseinschränkungen sowie mit Stresssymptomen) vorbereitet. Während der Ausbildung wurden mir alle notwendigen fachlichen Kenntnisse hierfür vermittelt. Mein Ziel in den Yogakursen ist es, dass die Teilnehmenden sensibel für den eigenen Gesundheitszustand werden und gegebenenfalls ihre Lebensweise ändern.





Nicht nachgewiesen werden kann von mir der medizinische Grundberuf oder eine Qualifikation/Ausbildung im Bereich Gesundheit und Soziales, wie er in den Präventions-leitlinien der Krankenkassen gefordert wird. �


Aus dem Grunde bitte ich Sie in Zukunft den TeilnehmerInnen oder Menschen, die an Yogakursen interessiert sind, gegenüber  n i c h t  von einer mangelnden oder fehlenden Qualifikation meinerseits zu sprechen. Diese Aussage ihrerseits kann von den Teilnehmenden auf die Qualität meiner Ausbildung oder auch auf die Ausübung meiner Tätigkeit als YogalehrerIn verstanden bzw. bezogen werden – was aus meiner Sicht rufschädigend ist.





Die Formulierung in den Schreiben seitens der Krankenkassen muss so verfasst sein, dass daraus nicht allgemein eine fehlende Qualifikation meinerseits für das Anbieten von Yogakursen abgeleitet werden kann.








Mit freundlichem Gruß








*   Diejenigen, die noch keine 4jährige Ausbildung absolviert haben, bitte entsprechend ändern.


** Hier die Ausbildung an der SKA eintragen.











– monika swoboda – Vorstandsmitglied im vylk 








-------   Entwurf für ein Musterschreiben   -------


an die Krankenkassen


für Yogalehrende SKA und Mitglieder im Verband der Yogalehrenden im Kneipp Bund –vylk











